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Betriebskollektivvertrag
§28

(1) Der Betriebskollektivvertrag ist zwischen dem Betriebs
leiter und der Betriebsgewerkschaftsleitung abzuschließen.

(2) In den Betriebskollektivvertrag sind konkrete, abrechen
bare und termingebundene Verpflichtungen des Betriebslei
ters und der Betriebsgewerkschaftsleitung aufzunehmen. Das 
betrifft vor allem Verpflichtungen zur Entwicklung und För
derung schöpferischer Initiativen der Werktätigen im sozia
listischen Wettbewerb für die Erfüllung und gezielte Über
bietung der Planaufgaben, zur Verbesserung der Arbeite- und 
Lebensbedingungen sowie zur Entwicklung eines hohen Kul
tur- und Bildungsniveaus und zur Förderung der sportlichen 
Tätigkeit der Werktätigen. Außerdem sind in ihm die arbeits
rechtlichen Regelungen zu treffen, die entsprechend den 
Rechtsvorschriften im Betriebskollektivvertrag zu vereinbaren 
sind. Der Betriebskollektivvertrag muß den Rechtsvorschrif
ten entsprechen. Festlegungen, die dagegen verstoßen, sind 
rechtsunwirksam.

(3) Für die Ausarbeitung des Betriebskollektivvertrages 
gelten die vom Ministerrat und vom Bundesvorstand des 
Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes gemeinsam erlassenen 
Grundsätze.

§29

(1) Der Betriebsleiter hat in Zusammenarbeit mit der Be
triebsgewerkschaftsleitung die Mitwirkung der Werktätigen 
an der Ausarbeitung des Betriebskollektivvertrages zu sichern. 
Die Ausarbeitung ist mit der Plandiskussion zu verbinden. 
Der Entwurf des Betriebskollektivvertrages ist nach umfas
sender Diskussion mit den Werktätigen der Gewerkschafts
mitgliederversammlung bzw. Vertrauensleutevollversamm
lung zur Beratung und Beschlußfassung vorzulegen.

(2) Der Betriebsleiter und die Betriebsgewerkschaftsleitung 
legen im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die 
Planerfüllung und die Wettbewerbsergebnisse Rechenschaft 
über die Erfüllung der Verpflichtungen des Betriebskollektiv
vertrages vor der Gewerkschaftsmitgliederversammlung bzw. 
der Vertrauensleutevollversammlung.

(3) Der Betriebsleiter und die leitenden Mitarbeiter haben 
auf Verlangen vor den betrieblichen Gewerkschaftsleitungen 
über die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem Betriebs
kollektivvertrag Rechenschaft zu legen.

§30
Frauenförderungsplan

(1) Die Maßnahmen zur Förderung der schöpferischen Fä
higkeiten der Frauen im Arbeitsprozeß, zur politischen und 
fachlichen Aus- und Weiterbildung und zur planmäßigen Vor
bereitung auf den Einsatz in leitende Funktionen sowie zur 
Verbesserung ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen sind im 
Frauenförderungsplan festzulegen.

(2) Der Frauenförderungsplan ist zwischen dem Betriebs
leiter und der Betriebsgewerkschaftsleitung als Teil des Be
triebskollektivvertrages zu vereinbaren.

(3) Der Betriebsleiter hat in Zusammenarbeit mit der Be
triebsgewerkschaftsleitung die Mitwirkung der Frauen an 'der 
Ausarbeitung des Frauenförderungsplanes zu sichern. Über 
die Erfüllung des Frauenförderungsplanes ist vor den Frauen 
Rechenschaft zu legen.

§31
Jugendförderungsplan

(1) Zur Verwirklichung der staatlichen Aufgaben sozialisti
scher Jugendpolitik ist im Betrieb in Übereinstimmung mit

den im Plan enthaltenen jugendpolitischen Aufgaben jährlich 
ein Jugendförderungsplan auszuarbeiten. Er wird durch den 
Betriebsleiter in Kraft gesetzt.

(2) Der Jugendförderungsplan ist im Zusammenwirken mit 
der Leitung der Grundorganisation der Freien Deutschen Ju
gend sowie in Abstimmung mit der Betriebsgewerkschaftslei
tung, den Leitungen der Betriebssportgemeinschaft und der 
Gesellschaft für Sport und Technik vorzubereiten und mit 
der Jugend zu beraten. Er ist im Betrieb zu veröffentlichen.

(3) Der Betriebsleiter hat über die Verwirklichung des Ju
gendförderungsplanes vor der Jugend Rechenschaft zu legen 
und auf Verlangen vor der Leitung der Grundorganisation 
der Freien Deutschen Jugend sowie der Betriebsgewerk
schaftsleitung zu berichten.

Plandiskussion

§32

(1) Der Betriebsleiter hat gemeinsam mit der Betriebs
gewerkschaftsleitung die Plandiskussion so zu organisieren, 
daß die schöpferischen Initiativen der Werktätigen auf die Er
schließung von Reserven zur Erreichung und gezielten Über
bietung der staatlichen Aufgaben und die Übernahme ent
sprechender Verpflichtungen gelenkt werden. Den Arbeits
kollektiven sind konkrete Aufgaben vorzugeben sowie die 
Schwerpunkte und Lösungswege zur Überbietung der staat
lichen Aufgaben und die mit der Übernahme hoher Ver
pflichtungen verbundenen Vorteile materieller Anerkennung 
zu erläutern.

(2) Der Betriebsleiter hat zu sichern, daß die Vorschläge 
und Anregungen der Werktätigen ausgewertet und für die 
weitere Arbeit am Planentwurf genutzt werden. Verpflich
tungen zur Überbietung der staatlichen Aufgaben sind mit 
den Gegenplänen volkswirtschaftlich wirksam zu machen. 
Hierüber hat der Betriebsleiter vor der Betriebsgewerkschafts
leitung Rechenschaft zu legen. Werden Vorschläge aus der 
Plandiskussion nicht verwirklicht, ist dies gegenüber den 
Werktätigen zu begründen.

§33
(1) Die Gewerkschaftsmitgliederversammlung bzw. die Ver

trauensleutevollversammlung und die Betriebsgewerkschafts
leitung haben das Recht, zum Planentwurf Stellung zu neh
men.

(2) Der Betriebsleiter ist verpflichtet, die gewerkschaftlichen 
Stellungnahmen für die weitere Arbeit am Planentwurf aus
zuwerten, in die Planverteidigung vor dem übergeordneten 
Organ einzubeziehen und über die Verwirklichung der in 
ihnen enthaltenen Vorschläge Rechenschaft zu legen. Das 
gleiche gilt für Vorschläge der Leitung der Grundorganisation 
der Freien Deutschen Jugend. Können Vorschläge nicht oder 
erst zu einem späteren Zeitpunkt verwirklicht werden, ist dies 
zu begründen.

(3) Der Vorsitzende der Betriebsgewerkschaftsleitung hat 
das Recht, an der Planverteidigung vor dem übergeordneten 
Organ teilzunehmen.

Sozialistischer Wettbewerb

§34
(1) Die Gewerkschaften organisieren den sozialistischen 

Wettbewerb als umfassendsten Ausdruck des Schöpfertums 
der Werktätigen bei der Gestaltung der entwickelten sozia
listischen Gesellschaft. Die Teilnahme am sozialistischen Wett
bewerb ist für jedes Arbeitskollektiv und jeden Werktätigen 
eine ehrenvolle Verpflichtung.


